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RS OGH 1983/2/24 9Ns6/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1983

Norm

Geo §5 Abs1

StPO §72 ff

Rechtssatz

Die Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben stellt keinen Befangenheitsgrund dar (hier: § 5 Abs 1 Geo - Berichtsantrag

der Präsidenten des Gerichtshofs zweiter Instanz über Presseäußerungen im Zusammenhang mit einem

Strafverfahren und über ein deshalb gegen den Verfasser eingeleitetes Strafverfahren).

Entscheidungstexte

9 Ns 6/83
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